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Antwort

 

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Heidemarie Lüth, Maritta Böttcher 
und der Fraktion der PDS
– Drucksache 14/5629 –

Zuwendungen an Studierende, die ihren Hauptwohnsitz an den Standort ihrer 
Hochschule verlagern

 

Aus dem Freistaat Sachsen ist bekannt geworden, dass in einigen Hochschul-
städten Zuwendungen an Studierende gezahlt werden, welche ihren Haupt-
wohnsitz in die jeweilige Stadt verlagern.

1. Sind der Bundesregierung Hochschulstandorte bekannt, an denen finanzi-
elle Zuwendungen an Studierende, welche ihren Hauptwohnsitz in die je-
weilige Kommune verlagern, bezahlt werden?

2. Welche Modelle für derartige Zahlungen sind der Bundesregierung
bekannt?

3. Was weiß die Bundesregierung über die Höhe derartiger Zahlungen?

4. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung darüber, wie viele Studie-
rende derartige Zuwendungen in Anspruch genommen haben (bitte nach
Hochschulstandorten aufschlüsseln)?

5. Sieht die Bundesregierung in Bezug auf die Zahlung derartiger Zuwendun-
gen Handlungs- oder Regelungsbedarf auf Bundesebene, und wenn ja, in
welcher Weise, wenn nein, warum nicht?

 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. Hierzu wären
detaillierte Ermittlungen bei den Ländern notwendig.
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